
Liebe Wählerinnen und Wähler, 
  
am Sonntag, dem 09.06.2024 findet die Europawahl statt. 
 
Warum wählen gehen? Weil wir das Glück haben, in einer Demokratie zu leben und freie, faire und geheime Wahlen das 
Fundament einer Demokratie sind. 
 
Ich möchte Sie bitten, gerade die Bedeutung der Europawahl nicht zu unterschätzen. Europa geht uns alle an, denn viele 
politische Entscheidungen, die für die Bürger aller EU-Staaten verbindlich sind, fallen nicht mehr in den jeweiligen 
Hauptstädten, sondern in den europäischen Gremien in Brüssel oder Straßburg. Nur wer von seinem Stimmrecht Gebrauch 
macht, nutzt die Chance mitzugestalten. 
 
Nur wer von seinem Wahlrecht Gebrauch macht, kann auf die politischen Weichenstellungen der nächsten fünf Jahre und 
damit auf die weitere Entwicklung Einfluss nehmen. Betrachten Sie daher Ihr Wahlrecht als Wahlpflicht. 
 
Im Europaparlament sind derzeit 27 Länder durch 705 Abgeordnete vertreten. Die Zahl der Abgeordneten wird je nach 
Bevölkerungsentwicklung neu festgelegt. Bei der Europawahl 2024 werden 720 Abgeordnete gewählt. Die Bundesrepublik 
Deutschland stellt als bevölkerungsreichster Mitgliedsstaat mit 96 die meisten Abgeordneten. 
 
Wahlberechtigt ist, wer 

 am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet hat (Geb.-Datum: 09.06.2008) 
 die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt 
 mindestens seit 3 Monaten in der EU eine Wohnung hat 
 EU-Bürger dürfen in Deutschland nur wählen, wenn sie vorher auf Antrag ins Wählerverzeichnis eingetragen 

wurden, der Antrag musste bis zum 19.05.2024 gestellt sein. 

 
Bei der Europawahl können Sie EINE Stimme an eine Partei oder politische Vereinigung vergeben. 
 
Weitere Informationen zur Europawahl und der Stimmvergabe können Sie der Wahlbekanntmachung entnehmen (die in 
diesem Mitteilungsblatt abgedruckt ist, in den Gemeindeaushangkästen und auf der Hompage der Gemeinde -
www.oberaurach.de, nachgelesen werden kann.). 
 
 
Für diese Wahl 
wurden folgende 
Wahlbezirke 
gebildet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Wahltag können die Wählerinnen und Wähler zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal ihre Stimme abgeben. Welchem 
Wahlbezirk Sie zugeteilt wurden, entnehmen Sie bitte Ihrer Wahlbenachrichtigung. 
 
Bitte beachten Sie, dass sich das Wahllokal „Oberschleichach“ jetzt wieder im Pfarrhof in Oberschleichach (Pfarrer-Baumann-
Straße 20) befindet. 

 
Sie können aber auch Ihr Wahlrecht durch Briefwahl ausüben. Der Antrag hierzu befindet sich auf der Rückseite Ihrer 
Wahlbenachrichtigung. Dieser ist vollständig auszufüllen, zu unterschreiben und im Rathaus, im Wahlamt, Tretzendorf, 
Rathausstraße 25, 97514 Oberaurach, abzugeben.  
 
Daneben besteht die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen online unter www.oberaurach.de zu beantragen. Bei Online-
Antragsstellung bis zum 02.06.2024, 23.00 Uhr, werden Ihnen die Unterlagen zugestellt, bei einer späteren Antragsstellung 
müssen Sie diese persönlich abholen. Ihr Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem unterschriebenen Wahlschein muss 
spätestens bis zum Wahlsonntag, 18.00 Uhr, beim Wahlamt der Gemeinde Oberauach, Tretzendorf, Rathausstraße 25, 97514 
Oberaurach eingehen.  
 
Bei Rücksendung des Wahlbriefes per Post beachten Sie bitte, dass der Wahlbrief spätestens 3 Werktage vor der Wahl in 
den Postkasten gegeben werden muss, damit er rechtzeitig zur Auszählung dem Wahlvorstand vorliegt. 
 
Bitte nutzen Sie Ihr Wahlrecht, gehen Sie zur Wahl! 
 
Ihr 
 
 
Thomas Sechser,  
1. Bürgermeister   

Urnenwahl Briefwahl 

0001 – Dankenfeld   0011 - Briefwahl I 

0002 - Fatschenbrunn 0012 - Briefwahl II 

0003 - Kirchaich 0013 - Briefwahl III 

0004 - Neuschleichach  

0005 - Oberschleichach   

0006 – Tretzendorf   

0007 – Trossenfurt  

0008 – Unterschleichach  


